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45. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Meckenheim - Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung § 3 
(1) BauGB: 
                  Anlage 2.1 
 24.03.2009 Herr St. aus Me-

ckenheim 
Der Fortschritt in Meckenheim ist eine Schne-
cke! Das gilt für das seit 1999 von den Stadt-
politikern nicht abschließend gelöste Problem 
der Nahversorgung für den Ortsteil Merl-
Steinbüchel. 
 
Zur Bürgerbeteiligung zum Bebauungsplan 
20d „Auf dem Steinbüchel“, 15. Änderung, 
sowie den Flächennutzungsplan 45. Ände-
rung ist festzustellen: 
 
Die Bauleit- und Flächennutzungsplanung ist 
inhaltlich wesentlich identisch mit der im No-
vember 2005 dem Rat vorgestellten städte-
baulichen Rahmenkonzeption, der der Rat am 
18.10.2009 zugestimmt hat. Sportplatzverla-
gerungen als Voraussetzung für die Nahver-
sorgung auf dem Tennenplatz mit Verkehrs-
anbindung an die Gudenauer Allee und 
Wohnbebauung machen diese Rahmenkon-
zeption aus. Die Bürgerprojektgruppe Merl-
Steinbüchel hat sich 2005 und auch 2006 für 
diese Rahmenkonzeption ausgesprochen. 
Das gilt grundsätzlich auch für die jetzt vorlie-
gende Planung. 
 
 
 
 
 
Soweit die Planung von der vom Rat am 
18.06.2008 beschlossenen Verkaufsfläche 
von 1.600 m² ausgeht ist anzumerken, dass 
das von 2.317 Wahlberechtigten unterstützte 
Bürgerbegehren für eine wohnnahe Versor-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planungen zur Ansiedlung eines Lebens-
mittelmarktes und folglich zur Stärkung des 
Nahversorgungszentrums Merl-Steinbüchel 
sowie die weitere Nachnutzung des jetzigen 
Tennenplatzes durch Wohnbauflächen beste-
hen nunmehr seit mehreren Jahren. Die Er-
gebnisse aus dem im Jahr 2007 durchgeführ-
ten Investorenverfahren wurden seitens der 
Stadt Meckenheim aufgenommen und weiter-
entwickelt. Weitere Aspekte bei einer solchen, 
für den Stadtteil bedeutenden, Planung waren 
in der Vergangenheit notwendig und wurden 
seitens der Verwaltung recherchiert, erarbeitet 
und in die neue Planung integriert. Folglich 
wird nun auf dieser Grundlage das weitere 
Bauleitplanverfahren auch im Weiteren zügig 
bearbeitet. Die Anregungen des Einwenders 
werden zur Kenntnis genommen.  
 
Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes 
wird für den Bereich der geplanten Einzelhan-
delsfläche ein Sondergebiet dargestellt. Auf 
Ebene des Flächennutzungsplanes wird keine 
Verkaufsflächenbegrenzung erfolgen, diese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden 
zur Kenntnis genommen, 
den Anregungen wird 
dahingehend gefolgt, 
dass nun auf Grundlage 
der vorgelegten Konzep-
tion, das Bauleitplanver-
fahren zeitnah durchge-
führt werden soll.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden 
zur Kenntnis genommen, 
den Anregungen wird 
nicht gefolgt.  
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gung in Meckenheim-Merl die Ansiedlung 
eines Vollsortimenter, z.B. Edeka, und eines 
Discounters, z.B. Aldi, gefordert hat. Der Rat 
bleibt aufgefordert, entsprechend dem geäu-
ßerten Bürgerwillen im weiteren Planungsver-
fahren die erkennbar willkürliche Begrenzung 
von 1.600 m² VKF aufzuheben. Eine Verzöge-
rung dadurch darf nicht eintreten.  
Die BBE Tragfähigkeits- und Auswirkungs-
analyse vom Oktober 2007 und das vom Rat 
am 22.10.2008 beschlossene BBE-
Einzelhandels- und Zentrenkonzept erlauben 
ausdrücklich die Ansiedlung eines Vollsorti-
menters mit 1.500 m² und eines Discounters 
mit 1.000 m² VKF. Das zeigt, dass zwischen 
den beschlossenen 1.600 m² Verkaufsfläche 
und den erforderlichen bis zu 2.500 m² VKF 
noch Gestaltungsmöglichkeiten bestehen.  
 
Die Bürgerprojektgruppe hat dem vom Stadt-
entwicklungsausschuss am 27.02.2008 abge-
lehnten Vorschlag von CDU und FDP von 
2.200 m² VKF zugestimmt. Für die Bürgerin-
nen und Bürger unseres Ortsteils besteht auf 
Grund gemachter Erfahrungen die Befürch-
tung, dass vor der Kommunalwahl abgegebe-
ne Versprechungen nach der Wahl wieder 
einkassiert werden und das alte Spiel des 
Vertagens, Verschleppens und Verhinderns 
einer Nahversorgung für Merl-Steinbüchel von 
neuem beginnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regelungen erfolgen im Bebauungsplanver-
fahren. 
 
Der Rat der Stadt Meckenheim hat sich auch 
nach Kenntnis der „Tragfähigkeits- und Aus-
wirkungsanalyse für den geplanten Nahver-
sorgungsstandort Tennenplatz Meckenheim-
Merl“ der Gutachter von BBE Unternehmens-
beratung, in der eine bis zu max. 2.500 m² 
große Verkaufsfläche als verträglich einge-
stuft wird, dazu mehrheitlich entschlossen, die 
Verkaufsfläche für die geplante Einzelhan-
delsfläche mit max. 1.600 m² Verkaufsfläche 
zu begrenzen. Dies ist durch die gewählten 
Vertreter im Rat der Stadt Meckenheim be-
schlossen worden und folglich als planerische 
Vorgabe zu berücksichtigen.  
 
Die Tragfähigkeitsanalyse ist aufgrund einer 
konkreten Planung mit einem Supermarkt mit 
rd. 1.500 m² Verkaufsfläche und einem Dis-
counter mit rd. 1.000 m² Verkaufsfläche er-
stellt worden. Durch das Gutachten sollte 
nachgewiesen werden, dass unter Voraussat-
zung der aufgeführten Einzelhandelsbetriebe 
mit zusammen 2.500 m² Verkaufsfläche keine 
negativen Auswirkungen auf zentrale Versor-
gungsbereiche in der Stadt Meckenheim und 
in Nachbarkommunen im Sinne des § 11 Abs. 
3 BauNVO eintreten. Den Ausführungen des 
Gutachtens ist zu entnehmen, dass bei Um-
setzung und Betrieb der zuvor benannten 
Einzelhandelsbetriebe keine negativen Aus-
wirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO 
prognostiziert werden. 
Gleichwohl ist jedoch nicht die Umsetzung der 
2.500 m² Verkaufsfläche, die gemäß Einzel-
handelsstandort- und Zentrenkonzept für die 
Stadt Meckenheim der BBE aus September 
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2008 die Obergrenze einer städtebaulich ver-
tretbaren Standortentwicklung darstellt, erfor-
derlich, um eine adäquate Nahversorgung im 
Nahversorgungszentrum sicherzustellen.  
 
Die Festsetzung eines sonstigen Sonderge-
bietes mit der Zweckbestimmung „Lebensmit-
telmarkt“ und einer max. zulässigen Verkaufs-
fläche von 1.600 m² ermöglicht z.B. die Un-
terbringung eines Vollsortimenters, der das 
Versorgungsangebot im Stadtteil Mecken-
heim-Merl ergänzen und somit das Nahver-
sorgungszentrum Merl-Steinbüchel stärken 
soll. Als alternative Fallgestaltung ist auch die 
Kombination eines Vollsortimenters mit z.B. 
1000 m² Verkaufsfläche und eines Discoun-
ters mit 600 m² Verkaufsfläche denkbar und 
über die Festsetzungen des Bebauungspla-
nes zulässig. Seitens der Gutachter der BBE 
wird bestätigt, dass eine Verkaufsfläche von 
umgerechnet 1.600 m² eine adäquate Nah-
versorgung sicherstellen und die Bedarfe im 
Stadtteil decken kann.  
Auch aus städtebaulicher Sicht ist die Be-
grenzung der Verkaufsfläche begründet. Die 
Planung sieht in südlicher Verlängerung der 
Heroldspassage die Ansiedlung eines Le-
bensmittelmarktes vor. Die Heroldspassage 
im Norden und der neue Lebensmittelmarkt 
im Süden sollen die neue Struktur des Nah-
versorgungszentrums Meckenheim-Merl dar-
stellen. Diese beiden Pole werden durch eine 
Wegeverbindung miteinander verbunden. Um 
die Verbindung zwischen der Heroldspassage 
und des neuen Lebensmittelmarktes zu kurz 
wie möglich zu gestalten, um auch die geplan-
ten Kopplungskäufe generieren zu können, ist 
der Lebensmittelmarkt an den nördlichen 
Plangebietsrand positioniert. Hier wird ge-
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meinsam mit der geplanten Mischgebietsbe-
bauung im Osten, der Nordfassade des Le-
bensmittelmarktes im Süden, der beabsichtig-
ten Wohnbebauung im Westen sowie der 
vorhandenen Bebauung auf dem Schulgrund-
stück im Nordwesten eine neue Platzsituation 
vor dem Lebensmittelmarkt gebildet. Pla-
nungsintention ist, die Platzaufweitung analog 
zu der Platzaufweitung im Vorbereich der 
Heroldspassage und Kirche auszubilden, um 
somit die Verbindung zu intensivieren und die 
Struktur des Nahversorgungszentrums zu 
verdeutlichen. Die westliche Flanke des Le-
bensmittelmarktes richtet sich zu den Grünflä-
chen (Regenrückhaltebecken, Spielplatz) 
sowie der geplanten Wohnbebauung im 
Nordwesten. Südlich des Lebensmittelmark-
tes befindet sich eine Böschung, die den Hö-
henunterschied zwischen der Oberkante Brü-
cke und der Geländehöhe der Gudenauer 
Allee abfängt. Die Böschung läuft im Bestand 
längs der Gudenauer Allee aus. Nördlich der 
Böschung ist die Anlieferung des Lebensmit-
telmarktes geplant. Diese Böschung soll in 
der Planung erhalten werden und ist auch mit 
entsprechenden Pflanzgeboten besetzt, um 
die grüne Prägung der Gudenauer Allee bei-
zubehalten. Die Ostflanke des geplanten Le-
bensmittelmarktes richtet sich zu den Stell-
platzflächen, die über den neuen Erschlie-
ßungsstich im Plangebiet erreicht werden 
können. Somit wird eine überbaubare Grund-
stücksfläche innerhalb des sonstigen Sonder-
gebietes gebildet, die einerseits neue Raum-
kanten gegenüber den nördlichen und östli-
chen angrenzenden Platz- und Stellplatzflä-
chen bilden soll und sich unter Berücksichti-
gung der geplanten Grünflächen und des 
Wohngebietes im Westen sowie unter Be-
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Deshalb die Nagelprobe. Die Stadt kauft vor 
der Kommunalwahl die für die Sportplatzver-
legung erforderlichen Grundstücke. Dieser Akt 
der Zwischenfinanzierung bis zum Verkauf 
des Tennenplatzes und der anderen Flächen 
an Investoren wäre ein Beweis für die Ernst-
haftigkeit jetzt erklärter Absichten auch nach 
der Kommunalwahl. 

rücksichtigung der vorhandenen topografi-
schen Situation verträglich in die Umgebung 
einfügen soll.  
Unter Berücksichtigung dieser Ziele ist die 
Flächenbegrenzung des Vorhabens auch aus  
städtebaulicher Sicht begründet.  
 
Vor diesem Hintergrund wird den Anregungen 
nicht gefolgt. 
 
Das Bauleitplanverfahren wird weiterhin zügig 
durchgeführt. In 2010 ist die europaweite 
Ausschreibung zur Veräußerung der städti-
schen Grundstücke geplant. Ferner bestehen 
derzeit Verhandlungen mit den Grundstücks-
eigentümern. Der Zeitpunkt von Grundstücks-
ankäufen steht in direktem Zusammenhang 
mit der Rechtskraft der Bauleitplanung.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden 
zur Kenntnis genommen, 
den Anregungen wird 
nicht gefolgt.  
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